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§ 48) VBG Freistellung fur
Forschungs- oder Lehrzwecke

VBG - Vertragsbedienstetengesetz 1948

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.01.2026

1. (1)Die Bundesministerin oder der Bundesminister, die oder der fir die Personalangelegenheiten der
Padagogischen Hochschule zustandig ist, kann Vertragshochschullehrpersonen der Entlohnungsgruppe ph 1,
nach jeweils sieben Jahren ununterbrochener Beschaftigung an der Padagogischen Hochschule, fir Forschungs-
oder Lehrzwecke, die in ihren wissenschaftlich-berufsfeldbezogenen Forschungsaufgaben begriindet sind, eine
bis zu sechsmonatige Freistellung von den Dienstpflichten gewahren, die ihre Anwesenheit an der Padagogischen
Hochschule erfordern. Die Gewdhrung der Freistellung bis zum Hochstausmalfd von einem Monat obliegt namens
der Bundesministerin oder des Bundesministers der Rektorin oder dem Rektor der Padagogischen Hochschule.

2. (2)Eine solche Freistellung kann

1. 1.unter Beibehaltung der Bezlige oder

2. 2.unter Entfall der Beziige
gewahrt werden. Die Zeit der Freistellung nach Z 2 ist fir Rechte, die von der Dauer des Dienstverhaltnisses
abhangen, zu berucksichtigen, soweit sie eine Gesamtdauer von funf Jahren nicht Ubersteigen.

3. (3)Bei der Anwendung des Abs. 2 ist auf vermdgenswerte Leistungen, die die Vertragshochschullehrperson auf
Grund einer wahrend der Freistellung ausgelbten Tatigkeit oder im Zusammenhang mit der Freistellung erhalt,
sowie auf notwendige Mehraufwendungen aus Anlass der Freistellung Bedacht zu nehmen.

In Kraft seit 01.10.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 48j VBG Freistellung für Forschungs- oder Lehrzwecke
	VBG - Vertragsbedienstetengesetz 1948


